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Regeste
Fürsorgerische Freiheitsentziehung | Familienrecht
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
E. 2
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
E. 3
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland und dem Obergericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 24. Januar 2011 Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber: Hohl Füllemann
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